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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

06.03.1984 

Geschäftszahl 

83/14/0107 

Rechtssatz 

Ausführungen dahingehend, daß bei Einnahmen-Ausgabenrechnung und schrittweiser Liquidation eines 
Betriebes mit der Zahlung betrieblich veranlaßter Aufwendungen auch noch nach Betriebseinstellung 
(nachträgliche) Betriebsausgaben anfallen können. 


